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Regierungsratsbeschluss vom 29. November 2016   

 

 

Ratschlag und Entwurf zur Umsetzung des gemeinsamen Konzepts der Be-
hindertenhilfe der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt und zum neu-
en Gesetz über die Behindertenhilfe / PARTNERSCHAFTLICHES GE-
SCHÄFT; Zeitpunkt der Wirksamkeit  P141356 
 

 
 
 
 
1. Der Regierungsrat setzt den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Gesetzes 

über die Behindertenhilfe (BHG) auf 1. Januar 2017 fest.  

 
 
Begründung 
Das Gesetz über die Behindertenhilfe (BHG) ist ein partnerschaftliches Ge-
setz mit dem Kanton Basel-Landschaft. Die Inkraftsetzung soll analog erfol-
gen und wurde entsprechend abgestimmt. Der Regierungsrat setzt den Zeit-
punkt der Wirksamkeit des Gesetzes über die Behindertenhilfe (BHG) auf 
1. Januar 2017 fest. 
 

                                                                                            
 


